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Jahressteuergesetz 2010: 
 
BDL: „Private Steuerberatungskosten müssen wieder  
absetzbar sein.“ 
 
 

Nr. 13 / 14.05.2010 

Die Bundesregierung hat im November 2009 im Koalitionsvertrag festge-

legt, den steuerlichen Abzug der privaten Steuerberatungskosten wieder 

einzuführen. Seit 2006 sind Steuerberatungskosten, die der privaten Le-

bensführung zuzurechnen sind, nicht mehr als Sonderausgaben von der 

Steuer abziehbar. Der Bundesrat hatte die Wiedereinführung der Absetz-

barkeit bereits im Jahr 2008 gefordert. 

 

Erich Nöll, Geschäftsführer des BDL: „Es ist an der Zeit, das Versprechen 

einzulösen. Nachdem die erste Möglichkeit zur Umsetzung im Rahmen 

des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes im Januar 2010 nicht ergriffen 

wurde, hat der BDL die Regierung in seiner Stellungnahme zu dem vor-

liegenden Referentenentwurf eines Jahressteuergesetzes 2010 aufgefor-

dert, die Rechtsänderung, die auch in diesem Entwurf wiederum nicht 

berücksichtigt wurde, noch aufzunehmen.“ 

 

In der Bevölkerung ist die Abschaffung der Absetzbarkeit privater Steuer-

beratungskosten zu keiner Zeit akzeptiert worden. Im Gegenteil: Ohne 

Unterstützung von Experten (Lohnsteuerhilfevereine, Steuerberater) ist 

es für die Steuerzahler angesichts des komplizierten Steuerrechts 

schwierig, die ihnen zustehenden Steuersparmöglichkeiten zu nutzen und 

ihre Rechte zu wahren. Dies gilt insbesondere für die Vielzahl von Rent-

nern, die seit 2005 immer öfter verpflichtet sind, eine Steuererklärung 

abzugeben. Auch die Entscheidung des Bundesfinanzhofs, wonach die 

umstrittene Regelung nicht gegen die Verfassung verstößt, ändert an 

dieser Einschätzung nichts.  

 

Nöll: „Die Wiedereinführung der Absetzbarkeit ist unproblematisch zu 

bewerkstelligen und führt insbesondere in Verbindung mit dem Wieder-

aufleben der entsprechenden Regelung in den Einkommensteuerrichtli-

nien durch den Wegfall von Abgrenzungsproblemen zu einer echten 

Steuervereinfachung.“ 


